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Die Spon​so​rin​gaus​ga​ben von Unternehmen sind in den letz​ten 10 Jah​ren jähr​lich im Durch​schnitt um et​wa 14 % ge​stie​gen, wo​hin​ge​gen die klas​si​sche Wer​bung le​dig​lich Zu​wachs​ra​ten um 5 % ver​zeich​nen konn​te. Spon​so​ring mach​te 2004 et​wa 25 % des Ge​samt​wer​beauf​kom​mens aus. Das Sport​spon​so​ring lag mit et​wa 58 %, ge​folgt vom Me​dien​pro​gramm​spon​so​ring mit 22 %, an der Spit​ze des Ge​samt​spon​so​rin​gauf​kom​mens. Im  Jahr 2004 sind in Deutsch​land im Sport​be​reich 1,9 Mrd. Eu​ro an Spon​so​ren​gel​dern ge​flos​sen. Als neuere Ent​wick​lung ist zu be​obach​ten, dass Spon​so​ren zu​nehmend auf die Su​che nach at​trak​ti​ven Sport​groß​ve​rans​tal​tun​gen ge​hen, da dort nicht das Ri​si​ko be​steht, im Fal​le ei​nes Ima​ge​ver​lus​tes des ge​spon​ser​ten Sport​lers oder Teams in Mit​lei​den​schaft ge​zo​gen zu wer​den. Na​tür​lich hat sich auch bei den Ver​ans​tal​tern her​um​ge​spro​chen, dass Spon​so​ring die Durchführung von vielen Ver​an​stal​tun​gen heu​te über​haupt erst er​mög​licht. 

Bei der in​halt​li​chen Aus​ge​stal​tung des Spon​so​rship sind so​wohl zivil- als auch steu​er​recht​li​che As​pek​te zu be​rück​sich​ti​gen. Es empfiehlt sich da​her, dass hier schrift​li​che Ver​ein​ba​run​gen vereinbart wer​den, die un​ter Hin​zu​zie​hung von fachlich versierten Personen zu​stan​de kom​men.

A. Was ist ei​gent​lich ein Spon​so​rship?

Der deut​sche Ge​setz​ge​ber hat sich be​reits Ge​dan​ken um ei​ne De​fi​ni​ti​on des Spon​so​rings ge​macht. Nach ei​nem An​wen​dungs​er​lass zur Ab​ga​ben​ord​nung wird un​ter Spon​so​ring 
"üb​li​cher​wei​se die Gewährung von Geld oder geld​wer​ten Vorteilen durch Un​ter​neh​men zur För​de​rung von Per​so​nen, Grup​pen oder Or​ga​ni​sa​tio​nen im sport​li​chen, kul​tu​rel​len, kirch​li​chen, wis​sen​schaft​li​chen, so​zia​len, öko​lo​gi​schen oder ähn​lich be​deut​sa​men ge​sell​schaft​spo​li​ti​schen Be​rei​chen ver​stan​den, mit der re​gel​mä​ßig auch ei​ge​ne un​ter​neh​mens​be​zo​ge​ne Zie​le der Wer​bung oder Öf​fent​lich​keits​ar​beit ver​folgt wer​den. Die Leis​tun​gen ei​nes Spon​sors be​ru​hen häu​fig auf ei​ner ver​trag​li​chen Ver​ein​ba​rung zwi​schen dem Spon​sor und dem Emp​fän​ger der Leis​tung (Spon​so​ring​ver​trag), in dem Art und Um​fang der Leis​tung des Spon​sors und des Emp​fän​gers ge​re​gelt sind." 

Fest​zu​hal​ten bleibt da​mit, dass Spon​so​ring die Ge​wäh​rung von Geld- oder Sach​leis​tungen an na​tür​li​che oder ju​ris​ti​sche Per​son auf der Grund​la​ge ei​nes Ver​tra​ges ist. 

B. Was be​nö​ti​ge ich für ein Spon​so​rship?
I) Kon​zept:

Es empfiehlt sich die Er​stel​lung ei​nes Kon​zep​ts auf Sei​ten des Ge​spon​ser​ten, da an​dern​falls die Ge​fahr be​steht, dass man bei der Su​che nach Spon​so​ren le​dig​lich als Bitts​tel​ler auf​tritt. Dies kann und soll​te durch ei​ne Kon​zep​ters​tel​lung ver​mie​den wer​den; letztlich ist das Ziel ei​ne "Win-Win-Situa​tion" im Verhältnis zum Sponsor her​zustellen. Hilf​reich ist die Erarbeitung ei​nes kon​kre​ten Fra​gen​ka​ta​lo​gs, der die Be​stim​mung ei​nes po​ten​ti​el​len Spon​sors er​leich​tert und be​reits Hin​wei​se auf zent​ra​le Ar​gu​men​ta​ti​ons​punk​te bei dem Wer​ben um ei​nen sol​chen ent​schlüs​selt. Ein sol​cher Fra​gen​ka​ta​log könn​te fol​gen​de As​pek​te be​rück​sich​ti​gen:

- Aus wel​chem kon​kre​ten Grund kommt für uns ein Spon​sor in Fra​ge?

- Wel​che Ge​schich​te bzw. Ent​wick​lung ha​ben wir hin​ter uns?

- Wie sieht un​se​re der​zei​ti​ge Po​si​tio​nie​rung aus?

- Wel​ches Pro​dukt bzw. wel​che Leis​tung ha​ben wir zu bie​ten?

- Wie ist un​se​re Phi​lo​so​phie und Vi​si​on?

- Wer ist un​se​re Ziel​grup​pe?

- Wie wer​den wir von au​ßen wahr​ge​nom​men? - Was ist un​ser Kom​mu​ni​ka​tions​ziel?

- Ha​ben wir ein Kon​ku​rren​zum​feld und wie sieht die​ses aus? 

- Wie groß ist un​ser Team bzw. Mit​ar​bei​ter​stab?

- Wie hoch ist das Me​die​nin​te​res​se an uns/ unserer Sportart?

- Wie gut und weit​rei​chend sind be​ste​hen​de Kon​tak​te und Me​di​en?

- Wer ist ver​ant​wort​lich für ver​trag​li​che Ver​ein​ba​run​gen?

- Ist ein fach​kom​pe​ten​ter Ju​rist vor​han​den bzw. be​kannt?

- Wer von unserem Team hat Kenntnisse im Bereich Öf​fent​lich​keits​ar​beit und Pub​lik Re​la​tions?

Solche oder ähn​li​che In​halte sollten die Grundlage ei​nes Kon​zepts auf Sei​ten des Ge​spons​er​ten bilden. 
Auch ein Un​ter​neh​men, das sich als Spon​sor be​tä​ti​gen will, sollte sich grundlegende Fragen stellen. Hierdurch können Fehl​in​ves​ti​tio​nen oder Ent​täu​schungen bei der Durch​füh​rung des Spon​sors​hip ver​mie​den werden. Solche Fragestellungen könnten sein:
- Wie ist un​se​re Aus​gangs​la​ge? - Was ist un​se​re Vi​si​on?

- Was ist un​se​re Phi​lo​so​phie und inwiefern be​ein​flusst sie un​se​re Spon​so​ring​tä​tig​keit?

- Was ist un​se​re Un​ter​neh​mens​kul​tur und wie soll die​se kom​mu​ni​ziert wer​den?

- Was sind un​se​re Mar​ke​ting- und Kom​mu​ni​ka​tions​zie​le?

- Wie ist un​ser Ima​ge so​wohl nach in​nen als auch nach au​ßen?

- In​wie​weit kann das Spon​sors​hip un​se​re Zie​ler​rei​chung lang​fris​tig stüt​zen bzw. be​schleu​ni​gen?

- Lässt sich das Spon​so​ring mit un​se​ren Wert​vor​stel​lun​gen und Zie​len ver​ein​ba​ren?

- Po​si​tio​nie​rung un​se​rer CI und CD im Rah​men des Spon​so​rings?

- Um​fang des Spon​so​rings in​ner​halb des Un​ter​neh​mens?

- Bud​get für das Spon​so​rship? - Wel​che Kos​ten ent​ste​hen? - Bud​get​ver​tei​lung?

- Sind Spon​so​rin​gleits​ät​ze be​reits vor​han​den oder soll​ten sie for​mu​liert wer​den?

- Wie sieht das so​zia​le, ju​ris​ti​sche, öko​lo​gi​sche, öko​no​mi​sche und po​li​ti​sche Um​feld wäh​rend der Dau​er des an​ge​streb​ten Spon​sors​hip aus?

- Sind Spe​zia​lis​ten für Spon​so​rin​gak​ti​vi​tä​ten inhouse vor​han​den?

- Wie stark ist un​se​re Ab​tei​lung PR und Öf​fent​lich​keits​ar​beit?

- Wie ist die Ein​stel​lung der Mit​ar​bei​ter und Un​ter​neh​men​spart​ner zu Spon​so​rin​gak​ti​vi​tä​ten der ge​plan​ten Art?

Na​tür​lich sind der​ar​ti​ge kon​zep​tio​nel​le Über​le​gun​gen und der hier​für u. U. er​for​der​li​che Zeit​auf​wand an der Art und dem Um​fang des je​wei​li​gen En​ga​ge​ments in ei​nem et​wai​gen Spon​sors​hip an​ge​mes​sen zu ver​tei​len.

II) Ver​trag​li​che Ge​stal​tung ei​nes Spon​sors​hip:

Für die Aus​ge​stal​tung von Spon​so​ring​ver​trä​gen exis​tie​ren kei​ne spe​zial​ge​setz​li​chen Re​ge​lun​gen. Auch ist der Spon​so​ring​ver​trag kei​nem ge​setz​lich ge​re​gel​ten Ver​trags​typ ein​deutig zu​zu​ord​nen. Bei ei​nem Spon​so​ring​ver​trag han​delt es sich - ju​ris​tisch aus​ge​drückt - um ei​nen aty​pi​schen ge​gen​sei​ti​gen Aus​tausch​ver​trag, der Ele​men​te meh​re​rer ge​setz​lich ge​re​gel​ter Ver​trags​ty​pen be​in​hal​tet. Sol​che Ele​men​te kön​nen kauf​ver​tra​gli​cher, miet​recht​li​cher, li​zenz​recht​li​cher, aber auch dienst​ver​trags​recht​li​cher Na​tur sein. Was sind eigentlich die gegenseitigen Pflichten in einem Sponsorship?
Die Haupt​leis​tung des Spon​sors besteht in der Re​gel in der Zah​lung ei​nes Ge​samt​be​tra​ges, häu​fig als Ein​mal​be​trag oder auch für ei​nen be​stimm​ten Zeit​raum. Immer häu​fi​ger zählt aber auch die Er​brin​gung von Sach​leis​tun​gen, die der Ge​spon​ser​te zur Aus​übung sei​ner Tä​tig​keit be​nö​tigt zur Haupt​leis​tungs​pflicht des Spon​sors. Der​ar​ti​ge Ver​trä​ge be​zeich​net man all​ge​mein​hin als Aus​rüs​ter​ver​trag. Die bei​den Ele​men​te kön​nen na​tür​lich auch in ei​nem Spon​soring​ver​trag kom​bi​niert sein.

Die Haupt​leis​tungs​pflich​ten des Ge​spon​ser​ten sind be​reits im We​sent​li​chen da​von ab​hän​gig, ob hier ein Ver​ein oder auch ein be​stimm​ter Sport​ler oder auch ei​ne Ver​an​stal​tung zu den Emp​fän​gern von Leis​tun​gen des Sponsors ge​hö​ren. Häu​fig ist zu be​obach​ten, dass Ver​ei​ne Spon​so​ren ge​stat​ten, Na​men und Bild​nis​se zu Wer​be​zwec​ken, ggf. auch ein​zel​ne he​raus​ra​gen​de Sport​ler als Wer​be​trä​ger zu nut​zen. Dem Spon​sor kann aber auch die Ver​wen​dung des Ver​eins​na​mens und Lo​gos zu Wer​be​zwec​ken er​laubt wer​den. Ver​trag​lich fest​ge​legt wird häu​fig auch, auf wel​chen Wer​be​flä​chen sich der Spon​sor, et​wa auf dem Sport​ge​rät oder der Aus​rüs​tung ei​nes ge​spon​ser​ten Sport​lers bzw. dem von ihm verwendeten Material, in wel​chem Um​fang prä​sen​tie​ren darf.

Bei ei​nem Spon​so​ring​ver​trag sind da​her grund​sätz​lich fol​gen​de As​pek​te zu be​ach​ten:

- Wer ist Spon​sor? / wer ist Ge​spon​ser​ter (Empfänger der Leistung)?

- Wann be​ginnt das Spon​so​ring? - Dau​er der ver​trag​li​chen Ver​ein​ba​rung?

- Auf wel​che Ak​ti​vi​tä​ten be​zieht sich das Spon​so​ring?

- Wie de​fi​nie​ren sich die Spon​sor​bei​trä​ge (Stich​worte: Know-ho​w, hu​man res​sour​ces, Sach​leis​tun​gen, Höhe fi​nan​ziel​ler Be​trä​ge und wer​den die​se frei zur Ver​fü​gung ge​stellt oder sind die​se fes​ten Ver​wen​dun​gen zu​geord​net?)?

- ggf. de​tail​lier​te Auf​lis​tun​gen der Wer​be​maß​nah​men 

- ga​ran​tier​te Leis​tun​gen des Ge​spon​ser​ten, et​wa Teil​nah​me an be​stimm​ten Re​gat​ten oder Pflicht​ve​rans​tal​tun​gen des Spon​sors

- Art und Um​fang der ge​plan​ten Me​dien​leis​tun​gen und durch wen zu ver​wal​ten?

- Be​nen​nung der Ver​ant​wort​li​chen auf bei​den Sei​ten für ver​schiedene Res​sorts (Ab​wick​lungs​ve​rant​wor​tung von Ar​beits- und Or​ga​ni​sa​tions​be​rei​chen)
- Ei​ni​gung auf die Richt​li​ni​en zur Ge​stal​tung des ge​mein​sa​men De​sig​nauf​tritts

- Re​ge​lun​gen zu Li​zenz​ver​ga​ben, co​py​rights und mer​chan​di​sing

- Aus​fal​lent​schä​di​gung in Aus​nah​me​fäl​len, bei de​nen ein Part​ner sei​ne ver​trag​li​chen Pflich​ten nicht er​fül​len kann 

- salvatorische Klausel, Schriftformklausel / - Ort, Da​tum, Un​ter​schrif​ten

Da​ne​ben em​pfiehlt sich grund​sätz​lich die Auf​nah​me von spezifischen Sponsoringvertragsklauseln, wie z.B. sog. Wohl​ver​hal​tens​klau​seln, Unterrichtungs- und Abstimmungsklauseln. Durch die Aufnahme von derartigen Vertragsbestandteilen kann gewährleistet werden, dass zwischen Sponsor und dem Empfänger der Leistungen die gegenseitigen Pflichten klar herausgestellt werden und so „Missverständnisse“ vermieden werden. Da​mit ein​her​ge​hend soll​ten auch die Mit​bes​tim​mungs- bzw. Mit​wir​kungs​rech​te des Spon​sors bei Ent​schei​dun​gen des  Ge​spon​ser​ten klar ge​re​gelt wer​den. In der Pra​xis ist im​mer wie​der zu be​obach​ten, dass es hier zu Miss​ver​ständ​nis​sen und so​gar Rechts​strei​tigkeiten kom​men kann. Bei groß an​ge​leg​ten Ver​eins​spon​so​rin​gan​ge​le​gen​hei​ten mit län​ger​fris​ti​ger Bin​dung der Par​tei​en soll​te zu​dem auch ge​klärt wer​den, ob und in​wie​weit Mit​ar​bei​ter des Spon​so​run​ter​neh​mens auch Mit​glie​der der Kon​troll-, Ge​schäfts​füh​rungs- und Ver​tre​tungs​or​ga​ne des Ver​eins sein dür​fen. 

Unabhängig hiervon können bei einem Sponsorship wegen der Nutzung von Logos, Emblemen u.ä. nutzungs- und lizenzrechtliche Problemkrei​se ent​ste​hen. Da​mit ge​währ​leis​tet ist, dass das Spon​so​rship gut läuft, soll​ten hier mög​lichst auf den Ein​zel​fall be​zo​ge​ne hin​rei​chend de​tail​lier​te Ver​trä​ge ge​schlos​sen wer​den. Der​ar​ti​ge Ver​trä​ge kön​nen von spe​zia​li​sier​ten An​wäl​ten ent​wi​ckelt wer​den.

III) Be​rück​sich​ti​gung steu​er​recht​li​cher As​pek​te:

Die steuerrechtlichen Auswirkungen eines Sponsorship hängen insbesondere davon ab, wer Empfänger der Leistungen ist. Entscheidend ist, ob es sich hier um natürliche Personen (z.B.: Berufssportler, Bundeswehrsportler) oder Gesellschaften (z.B.: GmbH, GbR) handelt. Je nach Umfang des Sponsorship sind hier ggf. insbesondere einkommens- oder körperschaftssteuerrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Eine detaillierte Darstellung der möglichen steuerrechtlichen Auswirkungen im Einzelnen würde jedoch den Umfang dieses Artikels übersteigen. Auf​grund der wach​sen​den Be​deu​tung der Ver​eins​fi​nan​zie​rung im We​ge des Spon​so​rings hierzu ein paar wesentliche Grundsätze.
1. Steuerliche Behandlung beim Empfänger (Verein):

Fest​zu​hal​ten ist zu​nächst, dass es von der Ge​gen​leis​tung des Ver​eins ab​hän​gig ist, ob die  Spon​so​rin​gein​nah​men er​trags​teu​er​frei blei​ben oder ob es sich um kör​per​schafts- und ge​wer​bes​teu​er​pflich​ti​ge Ein​nah​men im Rah​men ei​nes steu​er​pflich​ti​gen wirt​schaft​li​chen Ge​schäfts​be​triebs han​delt. 

So liegt bei​spiels​wei​se kein steu​er​pflich​ti​ger wirt​schaft​li​cher Ge​schäfts​be​trieb vor, wenn der Ver​ein dem Spon​sor nur die Nut​zung sei​nes Na​mens in der Wei​se ge​stat​tet, dass der Spon​sor selbst zu Wer​be​zwec​ken oder zur Ima​ge​pfle​ge auf sei​ne Leis​tun​gen an den Ver​ein hin​weist. Ein wirt​schaft​li​cher Ge​schäfts​be​trieb liegt auch dann nicht vor, wenn der Ver​ein z. B. auf Pla​ka​ten, Ver​ans​tal​tungs​hin​wei​sen, in Auss​tel​lungs​ka​ta​lo​gen oder in an​de​rer Wei​se auf die Un​ter​stüt​zung durch ei​nen Spon​sor le​dig​lich hin​weist. Ein wirt​schaft​li​cher Ge​schäfts​be​trieb liegt da​ge​gen vor, wenn der Ver​ein an den Wer​be​maß​nah​men mit​wirkt. Ein sol​cher wirt​schaft​li​cher Ge​schäfts​be​trieb hat dann stets auch ei​ne Steu​er​pflich​t zur Fol​ge. 

2. Steuerliche Behandlung beim Sponsor (Unternehmen):

Die von ei​nem Spon​sor im Zu​sam​men​hang mit einem  Spon​so​rship ge​mach​ten Auf​wen​dun​gen können sein:
- Be​triebs​aus​ga​ben i. S. d. § 4 Abs. 4 EStG,

- Spen​den, die un​ter den Vo​raus​set​zun​gen der §§ 10 b EStG, 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG, 9 Nr. 5 

   GewStG ab​ge​zo​gen wer​den dür​fen,  

oder:
- steu​er​lich nicht ab​zieh​ba​re Kos​ten der privaten Le​bens​füh​rung (§ 12 Nr. 1 EStG) bzw.

- bei Ka​pi​tal​ge​sell​schaf​ten ver​deck​te Ge​winn​aus​schüt​tun​gen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG)

a. Be​rück​sich​ti​gung als Be​triebs​aus​ga​ben:

Auf​wen​dun​gen des Spon​sors sind Be​triebs​aus​ga​ben, wenn der Spon​sor wirt​schaft​li​che Vor​tei​le, die ins​be​son​de​re in der Si​che​rung und Er​hö​hung sei​nes un​ter​neh​me​ri​schen An​se​hens lie​gen kön​nen, für sein Un​ter​neh​men er​strebt oder er für Pro​duk​te sei​nes Un​ter​neh​mens wer​ben will. Dies ist ins​be​son​de​re dann der Fall, wenn der Emp​fän​ger der Leis​tungen auf Pla​ka​ten, Ver​ans​tal​tungs​hin​wei​sen, in Auss​tel​lungs​ka​ta​lo​gen, auf den von ihm be​nutz​ten Fahr​zeu​gen oder an​de​ren Ge​gen​stän​den auf das Un​ter​neh​men oder auf die Pro​duk​te des Spon​sors wer​be​wirk​sam hin​weist. Die Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk oder Fernsehen kann einen wirt​schaft​li​chen Vor​tei​l, den der Sponsor für sich anstrebt, begründen, insbesondere, wenn sie in seine Öffentlichkeitsarbeit eingebunden ist oder der Sponsor an Pressekonferenzen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen des Empfängers mitwirkt und er eigene Erklärungen über sein Unternehmen oder seine Produkte abgeben kann.

Wirtschaftliche Vorteile für das Un​ter​neh​men des Spon​sors kön​nen auch da​durch er​reicht wer​den, dass der Spon​sor durch Ver​wen​dung des Na​mens, von Emblemen oder Lo​gos des Emp​fän​gers oder in an​de​rer Wei​se öffentlichkeitswirk​sam auf sei​ne Leis​tun​gen auf​merk​sam macht.

Für die Be​rück​sich​ti​gung der Auf​wen​dun​gen als Be​triebs​aus​ga​ben kommt es nicht da​rauf an, ob die Leis​tun​gen not​wen​dig, üb​lich oder zweck​mä​ßig sind; die Auf​wen​dun​gen dür​fen auch dann als Be​triebs​aus​ga​ben ab​ge​zo​gen wer​den, wenn die Geld- oder Sach​leis​tun​gen des Spon​sors und die er​streb​ten Wer​be​zie​le für das Un​ter​neh​men nicht gleich​wer​tig sind. Bei ei​nem kras​sen Miss​ver​hält​nis zwi​schen den Leis​tun​gen des Spon​sors und dem er​streb​ten wirt​schaft​li​chen Vor​teil ist der Be​triebs​aus​ga​ben​ab​zug jedoch zu ver​sa​gen (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG).

b. Be​rück​sich​ti​gung als Spen​de:

Zu​wen​dun​gen des Spon​sors, die kei​ne Be​triebs​aus​ga​ben sind, sind als Spen​den (vgl. § 10 b EStG) zu be​han​deln, wenn sie zur För​de​rung steu​er​be​güns​tig​ter Zwe​cke frei​wil​lig er​bracht wer​den, kei​n Ent​gelt für ei​ne be​stimm​te Leis​tung des Emp​fän​gers sind und nicht in ei​nem tat​säch​li​chen wirt​schaft​li​chen Zu​sam​men​hang mit des​sen Leis​tun​gen ste​hen. Die ord​nungs​ge​mä​ße Ver​wen​dung von Spen​den für den ge​mein​nüt​zi​gen Zweck muss der Emp​fän​ger bis zum En​de des kom​me​nden Jah​res nach​wei​sen kön​nen. Er​hält der Ver​ein ei​ne Spen​de, darf er kei​ne Wer​bung für das Un​ter​neh​men ma​chen. 

c. Be​rück​sich​ti​gung als nicht ab​zieh​ba​re Kos​ten der pri​va​ten Le​bens​füh​rung oder ver​deck​te Ge​winn​aus​schüt​tun​gen:

Als Spon​so​rin​gauf​wen​dun​gen be​zeich​ne​te Auf​wen​dun​gen, die kei​ne Be​triebs​aus​ga​ben und kei​ne Spen​den sind, sind nicht ab​zieh​ba​re Kos​ten der pri​va​ten Le​bens​füh​rung (§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG) zu qualifitzieren. Bei ent​spre​chen​den Zu​wen​dun​ge​n ei​ner Ka​pi​tal​ge​sell​schaft kön​nen ver​deckte Ge​winn​aus​schüt​tun​gen vor​lie​gen, wenn der Ge​sell​schaf​ter durch die Zu​wen​dun​gen be​güns​tigt wird, z. B. ei​ge​ne Auf​wen​dun​gen als Mäzen er​spart. 

Fest​zu​hal​ten ist da​mit, dass ein Spon​so​rship so​wohl beim Spon​sor als auch beim Emp​fän​ger der Leis​tun​gen gro​ße steu​er​li​che Aus​wir​kun​gen haben kann (voll​stän​di​ge, teil​wei​se oder kei​ne steu​er​li​che Be​rück​sich​ti​gung beim Spon​sor, steu​er​freie oder steu​er​pflich​ti​ge Ein​nah​men beim Ver​ein bzw. dem gesponserten Team). Des​we​gen em​pfiehlt es sich, Spon​so​ring​ver​trä​ge vor​ab mit steu​errecht​lich ver​sier​ten Be​ra​tern oder auch dem Fi​nanz​amt ab​zu​stim​men. Erhält ein Verein eine Spende, darf er grundsätzlich keine Werbung für den Firmensponsor machen. Den​noch sind zwei Aus​nah​men ge​stat​tet:

- stellt z. B. ei​ne Fir​ma ei​nem Ver​ein ein Au​to für den Sport​be​trieb zur Ver​fü​gung, das im Be​sitz der Fir​ma bleibt bzw. die Le​a​sing​ge​büh​ren hierfür bezahlt, und da​rauf ist der Fir​men​na​me ent​hal​ten, ist das kei​ne Wer​bung, die der Ver​ein durch​führt. Der geld​wer​te Vor​teil kann im ideellen Be​reich ge​bucht wer​den.

- auch die blo​ße Nen​nung des Fir​men​na​mens als Dank​sa​gung, mög​li​cher​wei​se bei Sie​ge​reh​run​gen oder in der Ver​eins​zei​tung, al​ler​dings oh​ne Wer​bung für die Pro​dukte zu ma​chen, ist un​schäd​lich.

(Nä​he​re Ein​zel​hei​ten hier​zu ent​hält auch der Spon​so​rin​ger​lass des Bun​des​mi​nis​te​ri​ums für Fi​nan​zen im Schrei​ben vom 18.02.1998 BStBl I, Sei​te 212).

C. Fazit
Nach al​le​dem bleibt fest​zu​hal​ten, dass bei ei​nem Spon​so​rs​hip ein kom​ple​xes Re​gel​werk zu be​ach​ten ist. Die schrift​li​che Fi​xie​rung ei​nes Spon​so​ring​ver​tra​ges emp​fiehlt sich nicht nur zur Ver​mei​dung von Miss​ver​ständ​nis​sen zwi​schen dem Spon​sor und dem Ge​spon​ser​ten, son​dern auch we​gen der ggf. zu be​ach​ten​den steu​er​li​chen Aus​wir​kun​gen. 
Jür​gen Waldheim

RA und FA f. Verw.Recht
Wald​heim, Wil​bert, Rauch
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